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eines einheitlichen Formulars vertröstet wurde, 
wollte man in Hamburg die Werke wie in einem 
Eintragungsverfahren durch die entsprechende 
Sachverständigenkommission laufen lassen. 
Diese wird indes (wie in anderen Bundeslän-
dern auch) nach einem neuen Verteilungs-
schlüssel neu zusammengesetzt, weshalb es zu 
Verzögerungen kommt.

Inzwischen hat die Bundesregierung das ver-
einheitlichte Formular für ein Negativ-Testat auf 
den Weg gebracht. Und siehe da, es berücksich-
tigt auch den sehr pragmatischen Vorschlag des 
Münchener Auktionators Rupert Keim, jenen 
Kunstwerken, die vor Inkrafttreten des Geset-
zes ins Ausland gebracht wurden, ebenfalls eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung auszustellen, 
damit sie wieder nach Deutschland zurückge-
holt werden können. Dafür aber enthält das 
Formular am Schluss eine Kröte, die das Ganze 
wieder nichtig macht. Die Behörden können 
nämlich ihr Plazet widerrufen, wenn die Er-
kenntnislage es erfordert.

Bauchschmerzen bereiten dem Handel auch 
die Sorgfaltspflichten bei Einfuhren. Kulturgut, 
das sich bis Inkrafttreten des Gesetzes rechtmä-
ßig in Deutschland befunden hat, ist davon 
nicht betroffen. „Wie sieht es aber aus, wenn es 
– wie üblich in der Praxis – keinen Nachweis für 
die ,Rechtmäßigkeit’ gibt?“, fragte der Chef des 
Kölner Auktionshauses Van Ham, Markus Eisen-
beis, in einem Brief an die Leiterin der Kultur-
abteilung im Kulturministerium des Landes 
NRW, Hildegard Kaluza.

Als Beispiel dient Eisenbeis alte italienische 
Kunst, die aufgrund der Italiensehnsucht der 
Deutschen seit der Goethezeit ihren Weg ins 
Land gefunden hat. Der Versuch, die Datenbank 
Kulturgutschutz-Deutschland und die Webseite 
der Unesco im Hinblick auf die italienische 
Rechtsprechung zu befragen, fördert mehrere 
Hundert Seiten Dokumente in verschiedenen 
Sprachen, sogar auf Arabisch zutage.

Händler riskieren Haftstrafen
Ihre Tücken hat auch das Instrument der eides-
stattlichen Erklärung, die der Sammler gegen-
über dem Auktionator oder Händler abgibt. Für 
die rechtmäßige Einfuhr eines Objekts aus ei-
nem Unesco-Staat, das sich vor dem 26. April 
2007 bereits in Deutschland befand, kann an Ei-
des statt gebürgt werden. Nicht aber für ein 
Werk aus einem EU-Staat, das sich bereits vor 
1993 im Land befand. In diesem Fall ist ein Be-
weisdokument gefordert.

Aber welches Museum mit Altbeständen oder 
welcher Sammler mit einem unter Umständen 
über Generationen vererbten Familienbesitz 
kann auf entsprechende Belege noch zurück-
greifen? Bis Sommer 2016 musste der Handel 
seine Unterlagen zehn Jahre aufbewahren. Nun 
gelten für den Handel Aufbewahrungspflichten 
von 30 Jahren. Für Privatpersonen gibt es keine 
Aufbewahrungspflicht. Es soll aber 24 Jahre 
rückwirkend eine rechtmäßige Einfuhr belegt 
werden. Wem das nicht gelingt, hat unrechtmä-

ßig eingeführt. Das Objekt kann sichergestellt 
werden, oder der Händler macht sich strafbar, 
wenn er es in Verkehr bringt, und riskiert bis zu 
zehn Jahre Haft.

Im Übrigen kann der Händler eine eidesstatt-
liche Erklärung aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht einfach weitergeben; zum Bei-
spiel an einen potenziellen Bieter, der sich für 
einen eventuellen zukünftigen Wiederverkauf 
damit absichern möchte. Das bedeutet: Das 
Kunstwerk ist entweder unverkäuflich, oder der 
künftige Verkäufer macht sich strafbar. Die Si-
tuation ist vertrackt auch für den Nachlassver-
walter, der sich um die Hinterlassenschaften ei-
nes kinderlosen Ehepaars kümmert und weder 
eine rechtmäßige Einfuhr belegen noch eides-
stattlich versichern kann, dass sich das Werk vor 
1993 in Deutschland befunden hat.

Der Handel zieht Konsequenzen
Ungeklärt ist der Status eines Altmeisters aus 
Italien, der auf einer Auktion in Frankreich er-
worben wurde und nun in einem deutschen 
Auktionshaus eingeliefert wird. „In Frankreich 
gab und gibt es keine Verpflichtung, die legale 
Einfuhr nachzuweisen“, erläutert Van-Ham-
Chef Eisenbeis in einem weiteren Brief an das 
Kultusministerium. Die Ausfuhr bedarf dort 
auch keiner Genehmigung. Wie soll die legale 
Ausfuhr aus Italien belegt werden?

Hinzu kommt, dass ältere Dokumente, wenn 
sie denn vorhanden sind, die betreffenden Ge-
genstände nur sehr summarisch, meist ohne Fo-
to oder Maßangaben beschreiben. „Wie soll hier 
eine zuverlässige Zuordnung erfolgen?“, fragt 
Eisenbeis. Und wie soll ein deutscher Händler 
eine chinesische oder russische Ausfuhrgeneh-
migung inhaltlich prüfen, wie für ihre Echtheit 
garantieren?

Unterdessen werden im Handel Konsequen-
zen gezogen. Lempertz wird Asiatika zukünftig 
in seiner Brüsseler Dependance versteigern. 
Und auch das Auktionshaus Nagel, das 80 Pro-
zent seines Umsatzes mit Asiatika macht und auf 
diesem Gebiet Marktführer in Deutschland ist, 
verlagert sein Geschäft – zumindest für die von 
auswärts eingeführten Objekte – ins Ausland. 
Der Galerist Michael Krome hat seinen Sitz von 
Berlin nach Luxemburg verlagert. Einen nord-
deutschen Händler zieht es mit einer Filiale ins 
Tessin, und in Wien hat die Düsseldorfer Galerie 
Beck & Eggeling eine Depen dance gegründet. Es 
gilt, wettbewerbsfähig zu bleiben, auch vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Besteuerung.

Derweil kommen aus Berlin erste Signale für 
eine Korrektur – noch vor der ins Auge gefassten 
Evaluierung nach zwei Jahren. Möglicherweise 
in dem Bewusstsein, dass das neue Gesetz mas-
siv gegen den freien Warenverkehr innerhalb 
der EU verstößt. Die Pressestelle von Monika 
Grütters ließ jedenfalls verbreiten, dass die EU-
Kommission ein öffentliches Konsultationsver-
fahren zur Schaffung einer EU-weit einheitli-
chen Einfuhrregelung für Kulturgut aus Nicht-
EU-Staaten eingeleitet hat.

Renais-
sance-Po-
kal: Mit 
Ausfuhrge-
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für Export 
innerhalb 
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❯ Fortsetzung 
von Seite 54

Das Kulturgutschutzgesetz trat 
am 1. August 2016 in Kraft und will 
zweierlei verhindern:

Den Handel mit Antiken aus 
Raubgrabungen und den Handel 
mit national wertvollem Kulturgut.

Kritikpunkte: 
Bürokratischer Mehraufwand für 
Behörden und Handel; Ungleich-
behandlung der Sorgfaltspflichten 
bei Einfuhren aus Unesco-Ver-
tragsstaaten und EU-Ländern; 
 unpraktische und lückenhafte Da-
tenbanken der Kulturgutgesetze 
der Unesco- und EU-Länder; kein 
Verlass auf Negativ-Testat und 
Laisser-passer-Regelung wegen 
Widerrufsmöglichkeit und unein-
heitlicher Auslegung; verunsicher-
te Sammler verweigern Leihga-
ben.

Umstrittenes Gesetz

BRAFA

Brüsseler Traditionsmesse 
M it ruhigem Optimismus blicken 

die erfolgreichen Organisatoren 
der Brüsseler Kunst- und Anti-

quitätenmesse Brafa ihrer 62. Veranstal-
tung entgegen, die diesmal vom 21. bis 29. 
Januar auf dem Tour & Taxis-Gelände (ei-
nem historischen Industriekomplex im 
Norden der Stadt) 132 Aussteller vereinen 
wird. Die Galeristen kommen aus 16 Län-
dern (davon allein sechs aus Deutschland) 
und bieten Kunstgegenstände von der An-
tike bis zur zeitgenössischen Kunst an: 
Kontinente überspannend und quer 
durch die Zeitrechnung. Durch ihre stets 
im Januar liegende Terminierung ist die 
Brafa das erstes große Kunstereignis des 
Jahres und wird daher als Stimmungsba-

rometer für den gesamten Kunstmarkt 
aufmerksam beobachtet.

Die Kunst nach 1945 ist in diesem Jahr – 
dem aktuellen Kundengeschmack ent-
sprechend – deutlich stärker vertreten. 
Traditionell ist die Brafa bekannt für die 
Sektoren der religiösen Skulpturen vom 
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, der Mö-
bel von der „Haute Epoque“ bis zum Art 
déco beziehungsweise den 1940er-Jahren, 
der Archäologie, der Asiatkia, der Stam-
meskunst und der Comics, dafür aber et-
was weniger für Gemälde. 

Stern-Pissarro aus London bringt drei 
Bilder von Auguste Renoir mit, die 
Epoque Fine Jewels eine Jugendstilkette 
von Georges Fouquet nach dem Entwurf 

von Alphonse Mucha. Jacques de la Bérau-
dière, der trotz seiner Implikation in die 
Fälscheraffäre Beltracchi überall ausstel-
len kann, präsentiert Tierskulpturen von 
Rembrandt Bugatti. Die Brafa ehrt den 
Op-Art-Künstler Julio Le Parc (geb. 
1928) und stellt vier Monumentalskulptu-
ren kinetischer Kunst in den Ausstellungs-
hallen auf, die voraussichtlicht etwa 
58 000 Besucher sehen werden. Olga 
Grimm-Weissert

Brafa: 21. bis 29. Januar im Tour & 
Taxis, Brüssel. Geöffnet täglich von  
11 bis 19 Uhr, Donnerstag, 26.1., 11 bis 
22 Uhr. www.brafa.be
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